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LIPPE 1946/47: DAS ENDE DER SELBSTÄNDIGKEIT 
UND DIE EINGLIEDERUNG NACH NORDRHEIN
WESTFALEN* 

Als am 2!. Januar 1947 der lippische Landtag seine letzte Sitzung abhielt, war dies der 
sinnfällige Ausdruck für das Ende der jahrhundertelangen Selbständigkeit des Landes.' We
der hatte sich jedoch diese Selbständigkeit bis zu diesem Tage unberührt und unangefochten 
erhalten, noch war mit diesem Datum die Eingliederung in das Land Nordrhein-Westfalen 
bereits vollständig in allen Einzelheiten bewerkstelligt. 
Nicht erst nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wurde der Fortbestand der lippischen 
Selbständigkeit zum ersten Mal diskutiert. Sie war - um Erich Kittel zu zitieren - "das 
Hauptproblem der letzten 150 Jahre lippischer Geschichte" gewesen.2 

Die Vorgänge im 19. Jahrhundert müssen hier nicht erörtert werden. Entscheidend ist, daß Lip
pe 1918 noch selbständiges Fürstentum im Deutschen Reich war und nicht - was 1866/67 
hätte eintreten können- ein preußischer Landkreis. So war das Land in den 20er Jahren auch 
Gegenstand der Reichsreformpläne, und es gab verschiedene Ansätze zur Angliederung an 
eine größere Verwaltungseinheit; aber diese Verhandlungen verliefen bekanntlich im Sande. 
Die Prämissen hatten sich auflippischer Seite nicht geändert, als das Problem nach dem Ende der 
NS-Herrschaft erneut auf der Tagesordnung stand. Daß jetzt eine Lösung gefunden werden konnte 
und mußte, hatte dagegen mit den gründlich veränderten Bedingungen außerhalb Lippes zu tun. 
Nach dem Einmarsch der alliierten Truppen Anfang April 1945 übernahm die bald darauf 
eingesetzte britische Militärregierung die vorgefundenen Verwaltungsstrukturen innerhalb ih
rer Zone, um überhaupt wieder eine funktionierende Verwaltung zu organisieren. Da die bri
tischen Offiziere nicht überall über genaue Kenntnisse der regionalen und lokalen Besonder
heiten und Erfordernisse verfügten, waren sie bei dieser Aufgabe auf die Mitwirkung deut
scher Fachleute angewiesen. Und so wurde schon am 8. April Heinrich Drake3 gebeten, sich 
wieder an der öffentlichen Verwaltung zu beteiligen, der bereits von 1919 bis 1933 die politi
sche Führungskraft in Lippe gewesen war. Präzisiert wurde das zwei Tage später durch die 
Aufforderung zur Übernahme des Reichsstatthalterpostens, der seit dem Tod Alfred Meyers 
vakant war.4 Drake lehnte zwar zunächst mehrfach ab, willigte dann aber doch ein und führte 
seit dem 18. April 1945 wieder die Geschäfte als Landespräsident,5 wenn auch seine Kompe-

* Vortrag auf der 17. Jahrestagung des Brauweiler Kreisesam 9. März 1996 in Lippstadt-Bad Waldliesborn. 
I Verhandlungen des Landtags, Protokoll der II. Sitzung. 
2 Erich Kittel, Heimatchronik des Kreises Lippe (Heimatchroniken der Städte und Kreise des Bundes

gebietes, Bd. 44), Köln 2 1978, S. 194. 
3 * 20. 12. 1881, t 12. 6. 1970, Landespräsident bis 1933 und von 1945-1947, Regierungspräsident in 

Detmold 1947-1952, Vorsteher des Landesverbandes Lippe 1949-1966. 
4 Karl-Alexander Hellfaier, Aufzeichnungen von Heinrich Drake aus den letzten Tagen des Dritten Rei

ches (Kleine Faksimiles aus der Lippischen Landesbibliothek Detmold, Heft 5), Detmold 1981, S. 10. 
s Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Detmold (künftig: StADT) D 72 Drake Nr. 149, Lippische Ge
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tenzen, die er im Auftrag der Militärregierung ausübte, mit denen aus der Zeit vor 1933 
kaum zu vergleichen waren. 
Drake berief bald darauf einen zwölfköpfigen Landesrat,6 der sich mit den zeit- und situa
tionsbedingten Problemen zu befassen hatte, vor allem mit den Ernährungs- und Wohnraum
sorgen. Drakes bekannter Aufruf vom 27. April 1945 "Mahnung! Warnung! Pflanzt Kartof
feln! Baut Gemüse! Steht nicht umher und bekakelt die Lage!"7 kennzeichnet die Zeit
umstände - er kennzeichnet aber auch seinen Verfasser und dessen Verständnis von der 
Handhabung seiner wiedergewonnenen Position. 
Der erwähnte Landesrat wurde im Mai 1946 durch einen Landtag abgelöst, dessen Mitglie
der allerdings noch nicht gewählt, sondern von der Militärregierung ernannt worden waren. 
Ein gewählter lippischer Landtag ist nach dem Krieg nicht mehr zustande gekommen - bevor 
solche Wahlen stattfinden konnten, hatte das selbständige Land Lippe bereits aufgehört zu 
existieren. 
Drakes Zuständigkeit als Landespräsident wurde - wohl in Analogie zum früheren Reichs
statthalterbezirk-am 15. Juni 1945 auf das Land Schaumburg-Lippe ausgedehnt, das im 
übrigen eine eigenständige Verwaltung hatte. Dieses Doppelamt erledigte sich sozusagen von 
selbst, als Schaumburg-Lippe im Mai 1946 der Hannover-Region angegliedert wurde, einer 
lockeren verwaltungsmäßigen Zusammenfassung der Gebiete, die später das Land Nieder
sachsen bilden sollten. Dies war in diesem Raum der erste erkennbare Schritt in Richtung 
auf eine territoriale Neugliederung in der britischen Zone. 
Die Abhängigkeit der Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen von der internationalen si
cherheitspolitischen Lage ist verschiedentlich untersucht und dargestellt worden, so daß pau
schal daraufverwiesen werden kann.8 

Die anstehende Neugliederung wurde selbstverständlich auch in den betroffenen Gebieten, 
d. h. im gesamten Bereich der britischen Besatzungszone in verschiedenen deutschen Gre
mien erörtert. Seit Oktober 1945 trafen sich regelmäßig die "Länderchefs", also die Mini
sterpräsidenten, Oberpräsidenten und Bürgermeister von Hamburg und Bremen, Schleswig
Holstein, Oldenburg, Hannover, Braunschweig, Westfalen, Nordrhein, Lippe und Schaum
burg-Lippe, um Fragen von übergreifender Bedeutung zu diskutieren, die über die regionale 
Zuständigkeit des einzelnen hinausgingen. 

6 Der Landesrat bestand aus vier Bürgermeistern, vier Vertretern von Gewerbe und Industrie und vier 
Vertretern der Landwirtschaft; in der zweiten und dritten Gruppe waren je zur Hälfte Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber vertreten. Er hatte ausschließlich beratende Funktion und trat einmal monatlich zu
sammen. 

7 StADT D 81 Nr. 142. Von ähnlichem Charakter ist ein anderer Aufruf, der- wie der zuvor erwähn
te - als Maueranschlag der Bevölkerung zur Kenntnis gebracht wurde. Er beginnt mit den Worten 
"Seit nahezu 14 Tagen ruht die Landesverwaltung. Die verantwortlich gewesenen Leiter der Landesre
gierung haben ihre Posten verlassen. Dieser Zustand ist unerträglich." (StADT D 81 Nr. 141); einen 
deutlicheren Ausdruck konnte der Neubeginn nicht haben- in dieser Hinsicht ist das Schlagwort von 
der "Stunde Null" sicher zutreffend. 

8 Z. B. Peter Hüttenberger, Nordrhein-Westfalen und die Entstehung seiner parlamentarischen Demo
kratie (Veröffentlichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen, Reihe C, Bd. I), 
Siegburg 1973, S. 196 ff. Rolf Steininger, Die Ruhrfrage 1945/46 und die Entstehung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 
Vierte Reihe, Bd. 4), Düsseldorf 1988. 
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Diese Funktion übernahm seit dem Frühjahr 1946 der Zonenbeirat für die britische Zone.9 Er 
war von der Militärregierung als deutsches Gremium mit ausschließlich beratender Funktion 
eingesetzt worden. Seinen Sitz hatte er in Hamburg, wo er sich am 6. März 1946 konstitu
ierte. Zur Bearbeitung einzelner Sachkomplexe wurden Ausschüsse eingesetzt, darunter auch 
ein "Sonderausschuß zum Neuaufbau der Länder in der britischen Zone Deutschlands". Die 
Vorgaben für seine Tätigkeit und seine Zusammensetzung lauteten: 
a) Die Grundlage der deutschen Verwaltung innerhalb der Zone ist das "Land". 
b) Es soll nicht mehr als fünfLändergeben und- wenn möglich- weniger. 
c) Die Frage der Stellung von Nordrhein/Westfalen ist zunächst zurückzustellen, sie kann 

aber dem Zonenbeirat zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt werden. Der Zonenbeirat 
kann, wenn er es wünscht, in Betracht ziehen, daß Gebiete, wie der Regierungsbezirk 
Minden und das Land Lippe, im ganzen oder teilweise dem neuen Land Hannover zuge
wiesen werden. 10 

Das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen war deshalb von den Beratungen auszunehmen, 
weil der Londoner Kabinettsbeschluß über die Bildung dieses Landes schon zwei Wochen 
zuvor gefaßt worden war. 
Die Begrenzung der Anzahl der zu bildenden Länder auf höchstens fünf zusammen mit der 
Andeutung, das Land Lippe könne möglicherweise dem neuen Land Hannover angegliedert 
werden, lassen erkennen, daß spätestens von diesem Zeitpunkt an ein Fortbestand der staat
lichen Selbständigkeit des Landes Lippe nicht mehr denkbar war. Unter diesem Aspekt mutet 
es seltsam an, daß sich der lippische Landtag noch bis in den September 1946 hinein mit der 
Erarbeitung einer eigenen Verfassung ftir das Land Lippe beschäftigt hat. Ursula Rombeck
Jaschinski hat dies in ihrer Drake-Biographie treffend als Farce bezeichnet. 11 

In dem erwähnten Sonderausschuß des Zonenbeirats wurden in wenigen Wochen verschie
dene Gutachten zur angestrebten Neugliederung der britischen Zone erarbeitet. Alle Vor
schläge reagierten unterschiedlich auf die vorgegebene Festlegung der Briten auf das Land 
Nordrhein-Westfalen. 
Der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher befürchtete, daß Nordrhein-Westfalen mit seinem 
großen Territorium und seiner zahlreichen Bevölkerung zu einer ähnlich dominanten Stel
lung innerhalb eines zukünftigen deutschen Gesamtstaates gelangen könne, wie seinerzeit 
Preußen im Deutschen Reich, wenn ihm nicht ein entsprechendes Gegengewicht an die Seite 
gestellt würde. Er schlug deshalb die Bildung nur eines weiteren Landes von entsprechender 
Einwohnerzahl vor. 12 Die britische Maßgabe sprach von höchstens fünf Ländern- Schuma
chers Vorschlag hätte ihr also entsprochen. 
Ein weiterer Vorschlag wurde von Robert Lehr, dem Oberpräsidenten der Nordrhein-Provinz, 
eingebracht. Er schöpfte die mögliche Länderzahl aus und sah neben Nordrhein-Westfalen 
die Flächenstaaten Hannover und Schleswig-Holstein vor sowie die Stadtstaaten Bremen und 

9 Gabriele Stüber, Zonales Provisorium und demokratisches Experiment. Der Zonenbeirat der briti
schen Besatzungszone 1946- 1948, Teil!, in: Geschichte im Westen 5 (1990), S. 162- 187. Teil II , in: 
Geschichte im Westen 6 (1991 ), S. 30-61. 

IO Stellvertr. Militärgouverneur an Zonenbeirat, 4. 7. 1946: StADT L 80 I a II I Nr. 29, Bd. I. 
II Ursula Rombeck-Jaschinski, Heinrich Drake und Lippe (Düsseldorfer Schriften zur Neueren Landes

geschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens, Bd. 13), Düsseldorf 1984, S. 210. 
12 StADT L 80 I a I 6 zu Nr. 11. 
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Hamburg. Hierbei sollten Lippe und der südliche Teil des Regierungsbezirks Osnabrück zu 
Nordrhein-Westfalen geschlagen werden, während Braunschweig, Oldenburg und Schaum
burg-Lippe dem Land Hannover anzugliedern gewesen wären. 
Hinrich Wilhelm Kopf, damals zunächst noch Oberpräsident der Provinz Hannover und ab 
November 1946 erster Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, hatte einen Plan ausar
beiten lassen, der insgesamt dem Vorschlag Lehrs entsprach. Auch Kopf sah drei Flächen
staaten und die beiden selbständigen Hansestädte vor. Im Unterschied zu Lehr nahm Kopf 
das Land Lippe jedoch für Niedersachsen in Anspruch und stellte lediglich zur Debatte, ob 
auch Minden-Ravensberg und der Kreis Teekienburg zu Niedersachsen kommen sollten. Ei
nen vom bisher Erwähnten ganz abweichenden Vorschlag lieferten die Ministerpräsidenten 
von Braunschweig und Oldenburg, Kubel und Tantzen. Entsprechend ihrem Interesse am Er
halt der von ihnen vertretenen Länder wollten sie anstatt des Landes Niedersachsen neben 
einem etwas vergrößerten Land Braunschweig und dem um die Regierungsbezirke Aurich 
und Osnabrück verminderten Hannover ein Land Weser-Ems errichten, das einem auf Kosten 
Hannovers vergrößerten Oldenburg entsprochen hätte. Dem Land Hannover sollten im We
sten das Land Schaumburg-Lippe sowie die Kreise Lübbecke und Minden zugeschlagen wer
den.13 Das Land Lippe ist in diesem Plan nicht erwähnt. In der 7. Sitzung des Zonenbeirats 
vom 18.-20. September 1946 wurde über diese Gutachten abgestimmt - nur der Vorschlag 
Kopfs wurde mit großer Mehrheit angenommen.14 

Realistischerweise blieb bei diesen Plänen für Lippe nur die Alternative einer Verbindung 
mit einem der beiden westlich und östlich Lippes entstehenden großen Länder Nordrhein
Westfalen oder Niedersachsen. Und in diesem Rahmen bewegte sich auch die Diskussion um 
die Zukunft des Landes in Lippe selbst. Die Ausgangslage Lippes nach Kriegsende war ge
kennzeichnet einerseits durch die Wiederherstellung der staatlichen Selbständigkeit innerhalb 
der britischen Besatzungszone. Andererseits waren schon vor dem Krieg bestimmte Kompe
tenzen, die sonst Bestandteil autonomer Landesverwaltung sind, entsprechenden westfäli
schen Behörden übertragen worden, um den eigenen Landeshaushalt zu entlasten. Seit dem 
Kriegsende wurde diese Bindung noch dadurch verstärkt, daß der Oberpräsident in Münster 
einige der bis dahin dem Reich zustehenden Kompetenzen auch fiir Lippe übertragen erhielt. 
Über deren Grenzen herrschte aber u. a. auf westfälischer Seite nicht überall die notwendige 
Klarheit, so daß Heinrich Drake sich mehrfach genötigt sah, die Selbständigkeit seines Lan
des anläßlich gelegentlicher Übergriffe energisch zu betonen.15 

Ein Widerspruch zu Drakes Absicht, Lippe einer größeren Verwaltungseinheit anzugliedern, 
ist darin nicht zu sehen; es mußte ihm jedoch darauf ankommen, dies unter möglichst günsti
gen Bedingungen zu vollziehen. Voraussetzung dafür war die Sicherung einer starken Ver
handlungsposition, die Drake sich nur dadurch schaffen konnte, daß er alles daran setzte, die 
staatliche und politische Selbständigkeit seines Landes bis zu den eigentlichen Anschlußver
handlungen ungeschmälert zu erhalten. Es galt daher, eine Übernahme Lippes auf kaltem 
Wege, also durch allmählich fortschreitenden Abzug von Kompetenzen zu verhindern. Ganz 
in diesem Sinne ist Drakes sehr spitze Reaktion auf eine wohl eher beiläufige Bemerkung 

13 Ebd. 
14 StADT L 80 Ia I! I Nr. 29, Bd. I. 
1s Vgl. etwa StADT L 80 I a I! I Nr. 28, Bd. I. 
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des Mindener Regierungspräsidenten im Mai 1946 zu sehen. Ein Aktenvermerk Drakes gibt 
diesen Vorgang aus seiner Sicht wieder: 

"Regierungspräsident Dr. Zentz16 . .. [hat] nach einem mir gewordenen Bericht gelegent-
lich einer Konferenz in Bielefeld . . . erklärt, daß Lippe ja nun demnächst seinem Ende 
entgegengehe und sich ja wohl dem Regierungsbezirk Minden anschlösse. Ich habe [an
läßlich einer Besprechung in Detmold am 16. Mai dem Mindener Regierungsvizepräsiden
ten] Herrn v. Luebke gesagt, daß ich den lippischen Vertreter gerügt hätte. Er hätte dem 
Regierungspräsidenten sagen müssen, daß wir nichts dagegen einzuwenden hätten, wenn 
sich der Regierungsbezirk Minden dem Lippischen Lande anschlösse: Zusammengefaßt 
habe ich gesagt, daß wir an unserer Selbständigkeit in dem gebotenen allgemeinen Rah
men festhielten, d. h. also, daß wir einer gesunden Entwicklung unter Festsetzung anderer 
Normen nicht im Wege ständen, daß wir aber die eigene Verwaltung, soweit das unter 
heutigen Umständen vertretbar sei, aufrechterhalten möchten."17 

Es war- wie gesagt- kein Widerspruch, wenn zu gleicher Zeit Gespräche und Sondierungen 
über eine eventuelle Aufgabe der Selbständigkeit stattfanden. Auch wenn zunächst sicher an
dere Sorgen ftir den einzelnen drängender waren, kam etwa seit dem Spätherbst 1945 die 
Sprache auch auf diese Sache. 
Niedergeschlagen hat sich das u. a. in Vermerken über Besprechungen, die Heinrich Drake 
mit Vertretern der verschiedenen Institutionen, Kammern u. s. w. gehalten hat. Bei der 
Durchsicht dieser Vermerke wird auch deutlich, daß Drake solche Besprechungen veranstal
tete, um seine Ansichten und jeweiligen politischen Absichten bestätigen zu lassen: Im No
vember 1945, als es in einer noch sehr unübersichtlichen Lage darum ging, eine eigene lippi
sche Position zu errichten, hielt Drake eine Konferenz mit Vertretern der drei Wirtschafts
kammern. In dem Vermerk heißt es: 

"Die Konferenz hatte den Zweck, die Frage der Selbständigkeit des Landes zu erörtern. 
Ich habe einleitend darauf hingewiesen, daß es für mich wichtig sei, die Frage beantwortet 
zu erhalten, ob in den Kreisen der Vertreter der Wirtschaftskammern Neigung vorhanden 
sei, die Selbständigkeit des Landes aufzugeben und festen Anschluß bei der Provinz West
falen zu suchen. Ich habe ihnen die Entscheidung anheimgegeben, habe aber darauf hinge
wiesen, daß ich großen Wert darauf legen würde, eine möglichst verbindliche Erklärung 
zu erhalten, um meinerseits demnächst damit operieren zu können, wenn die Frage der 
Selbständigkeit des Landes irgendeine praktische Bedeutung gewinnen würde."18 

Die Vertreter von Landwirtschaft, Handwerk, Handel und Industrie sprachen sich laut diesem 
Vermerk einstimmig für eine enge Kooperation mit der westfalischen Wirtschaft und für die 
Aufrechterhaltung der lippischen Selbständigkeit aus. 
Fünf Monate später hatten sich die Voraussetzungen verändert - entsprechend anders beur
teilte derselbe Kreis Ende April 1946 auch die eigene Lage: Unter dem Eindruck der Länder
bildung in der amerikanischen Zone und wohl auch im Hinblick auf die unmittelbar bevor
stehende Pariser Außenministerkonferenz machte man sich mit dem Gedanken vertraut, 

16 Dr. Paul Zenz, * 26. 6. 1897, t 1955, 1930 Regierungsrat in Minden, seit 22. 4. 1945 Regierungs
präsident. 

17 StADT L 80 Ia I!! Nr. 28, Bd. l. 
18 Ebd. 
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demnächst die Selbständigkeit aufgeben zu müssen. Mit der Forderung nach einem Regie
rungssitz Detmold wurden zugleich vorsorglich Ansprüche für die zu erwartenden Verhand
lungen abgesteckt. 19 Für die veränderte Einschätzung der Situation war aber ganz sicher eine 
Denkschrift von Bedeutung, die der hannoversche Oberpräsident Kopf ausgearbeitet hatte 
und die Drake seit Anfang April bekannt war. Sie holt in ihrer Argumentation weit aus, führt 
alle - z. T. schon lange bestehenden - wirtschafts-, sozial- und kulturpolitischen Zusam
menschlüsse des niedersächsischen Raumes auf und gelangt schließlich zu der Konsequenz, 
daß der Raum Niedersachsen nun auch verwaltungstechnisch zusammengefaßt werden 
müsse - dabei seien einzubeziehen "Hannover, Oldenburg, Braunschweig mit Randgebieten 
von Sachsen, die Hansestadt Bremen, Lippe, Schaumburg-Lippe und die westfalischen Krei
se Minden, Lübbecke, Tecklenburg, Bielefeld, Herford und Halle."20 Die Abgrenzung zum 
westfalischen Gebiet wäre nach diesem Entwurf also etwa die Linie des Teutoburger Waldes. 
Am 14. Mai 1946 fand der bereits erwähnte Besuch des Mindener Regierungsvizepräsiden
ten in Detmold statt, und drei Tage darauf wandte sich der Oberpräsident der Nord-Rhein
provinz, Robert Lehr, mit einem Schreiben an Drake, in dem er die Notwendigkeit eines 
agrarischen Hinterlandes für das in Aussicht stehende rheinisch-westfalische Territorium er
läuterte. Er hielt daher die Einbeziehung Lippes und des Regierungsbezirks Osnabrück in 
das neue Land für erforderlich, für welches er im übrigen die Weserlinie als zweckmäßigste 
Grenze gegen das projektierte Land Niedersachsen beanspruchte. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß etwa seit Mai 1946 die Anschlußfrage zu unmittel
barer Aktualität gelangt war. Inzwischen war am 16. Mai die Pariser Außenministerkonfe
renz beendet worden, auf der die Internationalisierungs- bzw. Separationspläne für das Ruhr
gebiet abgewehrt worden waren. In London wurde die Gründung des Landes Nordrhein
Westfalen - die sog. "Operation Marriage" - beschlossen; an die deutsche Öffentlichkeit ge
langte dieser Beschluß jedoch erst am 17. Juli 1946. 
Am seihen Tag wurde - für zumindest alle auf deutscher Seite Beteiligten völlig überra
schend - im Rundfunk eine Meldung verbreitet, daß das Land Lippe der Hannover-Region 
zugewiesen sei. Diese Nachricht traf in Lippe auf einen durchaus noch nicht abgeschlosse
nen Meinungsbildungsprozeß, und auch der Leiter der örtlich zuständigen Militärregierung, 
Oberst McGregor, zeigte sich in dieser Sache nicht informiert. Außerdem stand diese Ent
scheidung offensichtlich im Widerspruch zu der Absicht, die Zuweisung Lippes zunächst 
von einem Ausschuß des Zonenbeirats beraten zu lassen. In seiner Sitzung vom 19. Juli 
1946 protestierte der lippische Landtag sogleich mit einer gemeinsamen Entschließung, in 
der es u. a. heißt: 
"2) Der Landtag bedauert, dass ihm keine Gelegenheit gegeben ist, bei dieser für das Land 

wichtigsten Entscheidung seine Stellungnahme zum Ausdruck zu bringen. 
3) Seit dem Jahre 1918 ist im Landtage immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass das 

Land Lippe zum Minden-Ravensberger Raum gehört und mit ihm verbunden bleiben 
muss. Dies ist auch heute noch die Ansicht des gesamten Landtags. [ ... ] 

5) Es ist notwendig, dass die lippische Bevölkerung selbst darüber entscheidet, zu welchem 
Gebiet sie gehören will." 

19 Ebd. 
2o Ebd. 
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Es folgen Stellungnahmen weiterer Abgeordneter, die Drake am Schluß zusammenfassend 
auf die wichtigsten, allen Beiträgen gemeinsamen Punkte reduzierte: 

"Ich bin mit dem Landtag völlig einverstanden und werde die massgebenden militärischen 
Dienststellen bitten, uns vor Entscheidungen zu hören. Lippe muss mit Minden-Ravens
berg und Herford-Halle in Verbindung bleiben. 
Die Entschliessung wird darauf einstimmig angenommen."21 

In dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen ist von der Notwendigkeit einer Volksabstim
mung die Rede - Drake spricht in seiner Zusammenfassung jedoch nur davon, daß er darauf 
dringen wolle, "uns", d. h. Landtag und Landespräsident, zu hören. Dieser Widerspruch 
spielt später noch eine wichtige Rolle. 
Noch einmal befaßte sich der Landtag zehn Tage später in seiner nächsten Sitzung mit die
sem Thema. 
Hier wie in der vorangegangenen Sitzung kamen fast alle wesentlichen Argumente zur Spra
che, die im innerlippischen Meinungsbildungsprozeß eine Rolle gespielt haben.22 Dabei han
delt es sich zum einen um das Interesse an einer fortdauernden Verbindung mit dem Min
den-Ravensberger Raum, die man am ehesten in einer gemeinsamen Zugehörigkeit zum sei
hen Land gesichert sah. Zum anderen bewirkte die unterschiedliche Wirtschaftsstruktur des 
niedersächsischen und des nordrhein-westfälischen Raumes im Rahmen der Überlegungen in 
Lippe unterschiedliche Orientierungen. Geringere Ablieferungsverpflichtungen der Land
wirte und niedrigere Löhne ließen für Arbeitgeber und Bauern eine Verbindung mit Hanno
ver erstrebenswert erscheinen, während die Arbeitnehmer dementsprechend nach dem vor
wiegend industriell geprägten Westen tendierten. Dagegen bewirkte die in Niedersachsen 
bessere Brennstoffzuteilung für Ärzte, daß diese Berufsgruppe fiir dieses Land votierte. Der 
Abgeordnete Kuhlemann machte jedoch in relativierender Absicht auf die Zeitbedingtheit 
dieser Argumente aufmerksam. Für Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und 
Kreisbauernschaft Lippe war die Orientierung nach Niedersachsen jedenfalls so wichtig, daß 
sie dafür notfalls auch die Bindung an Minden-Ravensberg hätten opfern können. 
In Hannover, wo man nach der Meldung vom 17. Juli glaubte, sich Lippes nun sicher sein zu 
können, machte man sich unverzüglich daran, auch im Raum Minden-Ravensberg die Mei
nungslage zu einer eventuellen Option fiir das künftige Land Niedersachsen auszuloten. Zu 
diesem Zweck reiste Walter Lampe, hannoverscher Oberkirchenrat, im niedersächsischen 
Heimatbund aktiv und Duz-Freund von Hinrich Wilhelm Kopf, am 23. Juli 1946 nach Min
den und führte dort den ganzen Tag über Gespräche mit von ihm offenbar als Meinungsfüh
rer eingeschätzten Personen. Den Eindruck einer einheitlichen Stimmungslage hat er dabei 
nicht gewinnen können- weder für Niedersachsen, noch fiir Westfalen. Sein Resümee: 

"Wenn man in diesem Gebiete von Minden-Ravensberg wirklich etwas ftir den Anschluß nach 
Osten erreichen wollte, wird man eine intensive geistige Invasion vornehmen müssen."23 

Der prompte Protest von lippischer Seite gegen die Zuweisung des Landes nach Niedersach
sen hatte seine Wirkung auf die Militärregierung offenbar nicht verfehlt - jedenfalls erhielt 
Drake am 19. August 1946 die Mitteilung, daß diese Zuweisung zunächst nicht vollzogen 

21 Verhandlungen des Landtags, Protokoll der 6. Sitzung. 
22 Verhandlungen des Landtags, Protokoll der 7. Sitzung. 
23 Niedersächsisches (Nds.) Hauptstaatsarchiv Hannover, VVP 17 Nr. 450. 
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werden solle.24 Dieser Vorgang ist verräterisch. Es ist zwar denkbar, daß dabei die Klage des 
Landtags über die Nichteinhaltung demokratischer Formen die Besatzungsmacht beeindruckt 
hat, deren erklärtes Ziel es doch war, die Deutschen zur Demokratie zu erziehen. Mehr noch 
kann dieses Verhalten der Engländer aber auch als Indiz fiir den geringen Stellenwert ange
sehen werden, den die Lippe-Frage fiir sie gehabt hat. Nachdem zuerst das Land Nordrhein
Westfalen als Produkt der internationalen sicherheitspolitischen Lage entstanden war, setzte 
man die Neugliederung der britischen Zone entsprechend dem im Zonenbeirat favorisierten 
Plan Hinrich Wilhelm Kopfs fort. Die danach für das Land Niedersachsen reklamierten west
fälischen Gebiete waren allerdings schon als Bestandteile der Provinz Westfalen nach Nord
rhein-Westfalen gekommen. Da Lippe noch verfügbar war, wurde es konsequenterweise dem 
künftigen Land Niedersachsen zugeschlagen. Hüttenherger hat die auf den lippischen Protest 
hin erfolgte Rücknahme dieser Zuweisung als "Großzügigkeit im kleinen" bewertet;25 eben
sogut kann man darin aber auch eine gewisse Gleichgültigkeit sehen. 
Immerhin war damit die Zukunft Lippes vorläufig wieder offen, und Drake nutzte die Gele
genheit: Er trieb nun seinerseits die Verhandlungen voran. Schon am 1. September traf er 
sich mit Amelunxen und erörterte mit ihm die Beziehungen zwischen Lippe und Westfalen 
in dieser neuen Lage. Bereits bei diesem wie auch dann in einer Reihe weiterer Gespräche 
zwischen Amelunxen und Drake wurden Bedingungen ausgehandelt, zu denen eine Einglie
derung in das westliche Nachbarland geschehen können sollte. Nach den entsprechenden 
Vermerken zu urteilen, ging es dabei weniger um das "ob überhaupt", sondern fast aus
schließlich um das "wie". 
Gegenstand der Besprechung vom 1. September war z. B. schon die Vereinigung Lippes mit 
dem Regierungsbezirk Minden und die Verlegung des Regierungssitzes nach Detmold sowie 
die Ablösung des derzeitigen Regierungspräsidenten Zenz durch Drake. Aber auch die Frage 
wurde erörtert, wie das lippische Domanialvermögen zu behandeln sei . Sie war schon in den 
20er Jahren zentraler Verhandlungspunkt bei den Gesprächen mit Preußen gewesen und wur
de zum ausschlaggebenden Kriterium in den Verhandlungen des Jahres 1946. Im Dezember 
hatten sich Drake und Amelunxen auf eine beide Seiten zufriedenstellende Fassung der Be
dingungen geeinigt, die in 16 Punkten formuliert worden waren. Dieses von Drake als 
"Punktationen" bezeichnete Papier26 enthielt u. a. Vereinbarungen zu den folgenden Punkten: 
Verlegung des Regierungssitzes nach Detrnold, Mitspracherecht bei der Auswahl des Regie
rungspräsidenten, Verfiigungsgewalt über das Domanialvermögen sowie Erhaltung und 
Förderung kultureller und sozialer Einrichtungen in Lippe. Besonders erwähnt wurde die Er
haltung der lippischen Gemeinschaftsschule, und zwar - so der Text - "im Rahmen der all-

24 StADT L 80 Ia II I Nr. 28, Bd. 3. 
25 Peter Hüttenberger, Die Vereinigung Lippes mit Nordrhein-Westfalen. Voraussetzungen und Motive, 

in: Geschichte im Westen 2 (1987), S. 36-42, hier: S. 39 f. 
26 Bei der politischen Bedeutung, die die "Punktationen" bis heute haben, wirkt deren ganz umstands

lose Entstehung überraschend: Drake hat sie im November 1946 nach Besprechungen mit Vertretern 
von Verwaltung und Wirtschaft offenbar allein verfaßt und niedergeschrieben. Spuren einer Diskussi
on über einzelne Formulierungen (Entwurfsfassungen mit Änderungsvorschlägen oder Korrekturen) 
finden sich in der archivischen Überlieferung - einschließlich des Nachlasses Drake - nicht. Auch 
im lippischen Landtag sind sie nicht einzeln beraten oder beschlossen worden. StA DT L 80 I a II I 
Nr. 28, Sonderakten Nr. 2. 
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gemeinen gesetzlichen Bestimmungen". Die Auslegung dieses Punktes sollte noch zu erheb
lichen Konflikten führen, denn die Bezugnahme auf die "allgemeinen gesetzlichen Bestim
mungen" war durchaus nicht als vorweggenommene Zustimmung zu den Schulartikeln der 
nordrhein-westfalischen Verfassung von 1950 gemeint.27 
Die Militärregierung verfolgte die Gespräche zwischen Amelunxen und Drake aufmerksam: 
Dreimal traf der höchste britische Zivilbeamte für das Land Nordrhein-Westfalen, der Regio
nal Commissioner Asbury, im Dezember 1946 mit Drake zusammen und befragte ihn inten
siv nach dem Stand der Verhandlungen und nach der Stimmung in Lippe.28 

Seit Ende Oktober 1946 fanden auch direkte Verhandlungen mit Politikern und Beamten aus 
Hannover statt. Seit der Denkschrift Kopfs vom I. April 1946 war bekannt, daß man dort an 
der Einbeziehung Lippes in das geplante Land Niedersachsen interessiert war, und auch in 
dem Gutachten, das Kopf im Sonderausschuß des Zonenbeirates eingebracht hatte, war dies 
vorgesehen. Zwar war das Gutachten Kopf vom Zonenbeirat in einer Abstimmung am 
20. September deutlich favorisiert worden - die Militärregierung war aber bekanntlich an 
dieses Votum nicht gebunden, und so konnte Kopf sich Lippes nicht sicher sein. Ende Okto
ber wurde in Detmold zwischen Drake und Kopf verhandelt, und auch eine Delegation von 
Regierungsbeamten reiste aus Hannover an. Zwar schien in den meisten Punkten eine Eini
gung möglich, doch wurde bald deutlich, daß das Domanialvermögen bei einer Eingliede
rung nach Niedersachsen nicht in ausschließlich lippischer Verfügungsgewalt würde bleiben 
können. Nachdem die mit Hannover zum Lande Niedersachsen vereinigten Länder Braun
schweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe solche Regelungen nicht zugestanden bekom
men hatten, wäre dies für Lippe auch nicht möglich gewesen. Damit war die Entscheidung 
gefallen. 
Am 5. Dezember hatte die nordrhein-westfalische Landesregierung die "Punktationen" offi
ziell zur Kenntnis genommen und gebilligt. Ein vom Ministerpräsidenten unterzeichnetes 
Exemplar lag Drake seitdem vor, und es gelang ihm, auch solche lippischen Abgeordneten 
und Beamten von den Vorteilen einer Entscheidung für Nordrhein-Westfalen zu überzeugen, 
die bis dahin für Niedersachsen optiert hatten. Er machte ihnen aber das Zugeständnis, auch 
Kopf die "Punktationen" als Grundlage für einen Vertrag mit Niedersachsen vorzulegen, 
doch war die Antwort aus Hannover erwartungsgemäß ablehnend. 
Die folgenden Wochen dienten dann den unmittelbaren Vorbereitungen für die Angliederung 
an Nordrhein-Westfalen. Zu diesem Zweck kam am 10. Dezember ein Vertreter des Kontroll
rats, Mr. Albu, nach Detmold. Er war für die territoriale Neugliederung zuständig und zog 
letzte Informationen für die anstehende Entscheidung der Militärregierung ein. Wie schon 

27 Diese Formulierung ist bereits in der ersten handschriftlichen Fassung der "Punktationen" enthalten; 
sie ist im Zusammenhang mit einem Vermerk Drakes über eine Besprechung mit Amelunxen vom 
4. November 1946 zu sehen:" ... 5.) Von der Erklärung des Unterzeichneten [Drake], daß in Lippe 
die Gemeinschaftsschule auf unbestrittener rechtlicher Basis bestehe, nahm Dr. Amelunxen Kenntnis 
und erklärte, daß Rheinland-Westfalenvon sich aus keinen Anlaß habe, in diese Dinge einzugreifen." 
StA DT D 72 Drake Nr. 62. In ihrer endgültigen Fassung vom 17. Januar 1947 enthalten die "Punk
tationen" drei Ergänzungen (bezeichnet mit A-C), die Amelunxen auf Veranlassung der Militärregie
rung hinzugefügt hatte. In ihnen findet sich der Satz "Die Besonderheiten im Schulwesen werden 
beachtet." StA DT L 80 I a II I Nr. 28, Sonderakten Nr. 2. 

2s StADT L 80 I a II I Nr. 28, Bd. 3. 
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die Gespräche mit dem Regional Commissioner Asbury wenige Wochen zuvor nutzte Drake 
auch diese Gelegenheit zu Einflußnahme und gezielter Information, und das Ergebnis ent
sprach weitgehend seinen Absichten. Jedoch war die Militärregierung trotz aller Bemühun
gen Asburys nach dessen eigener Aussage nicht zu einem einhelligen Beschluß über die Zu
weisung Lippes gekommen. In seiner Ansprache bei der letzten Sitzung des lippischen Land
tages am 21. Januar 194 7 bezeichnete er daher die Angliederung an Nordrhein-Westfalen als 
vorläufig und stellte eine Volksabstimmung darüber in Aussicht, die in spätestens fünf Jahren 
erfolgen sollte. Von einer sofortigen Abstimmung versprach sich keiner der maßgeblich Be
teiligten eine Entscheidung von dauerhafter Bedeutung, da - nach übereinstimmender 
Einschätzung - das Ergebnis allzusehr von zeitbedingten Kriterien beeinflußt gewesen wäre. 
Dazu gehörte auch, daß die Wohn- und Wahlbevölkerung Lippes durch Zu- und Abzug von 
Flüchtlingen und Vertriebenen zunächst noch sehr instabil war. 29 

Das Datum des 21. Januar 1947 bezeichnet das Ende der selbständigen staatlichen Existenz 
des Landes Lippe - das war den Teilnehmern der Schlußsitzung des Landtages bewußt, und 
so formuliert es auch die an diesem Tag in Kraft getretene Verordnung Nr. 77 der Militärre
gierung.30 Die Eingliederung in das Land Nordrhein-Westfalen, das selbst auch kein homo
genes Gebilde war, begann jedoch erst mit diesem Tage. Sie wuchs sich zu einem jahrelan
gen Prozeß aus, weil die Umsetzung der in den "Punktationen" formulierten Einzelbestim
mungen sich z. T. als außerordentlich konfliktträchtig erwies. 
Zwei Abschnitte beschäftigen sich mit der Verwaltung des Domanialvermögens: 
"6) Lippe erhält zur Durchführung der ihm verbleibenden Aufgaben der Selbstverwaltung, 

zur Erhaltung von Landeseinrichtungen usw. das Recht zur Bildung eines Zweckverban
des oder einer ähnlichen, diesem Zweck dienenden Verwaltungsform. [ .. . ] 

8) Das Landesvermögen (einschliesslich das der Stiftungen) verbleibt dem lippischen Ge-
biet."31 

Um die Ausgestaltung dieser Grundsätze ging es seit Mai 1947.32 Der Beratungsprozeß, der 
11/2 Jahre später mit der Verabschiedung der "Lippe-Gesetze" endete, bewegte sich zwischen 
zwei Positionen: Die eine - sie v,rurde u. a. von Wilhelm Mellies33 vertreten - ging davon 
aus, daß die beiden Kreise Detmold und Lemgo zusammen dem Gebiet des ehemaligen Lan
des Lippe entsprachen und deshalb die Verfügungsgewalt über das Domanialvermögen erhal
ten sollten. Konsequenterweise hat Mellies im Verlauf der Verhandlungen die Bildung eines 
Großkreises Lippe vorgeschlagen. Ersatzweise wäre für Mellies auch die Beschränkung des 
geplanten Zweckverbandes auf die Verwaltung von Domänen und Forsten bei Verteilung des 
restlichen Vermögens auf die Kreise denkbar gewesen. Die Anstellung des Verbandsvorste
hers sollte durch die - von den Kreistagen delegierte - Verbandsversammlung geschehen; 
die zuständige Aufsichtsbehörde sollte lediglich nachträglich zustimmen. 
Die andere Position wurde von Heinrich Drake und dem lippischen Oberregierungsrat Dr. 

29 Verhandlungen des Landtags, Protokoll der II. Sitzung. 
30 Lippische Gesetz-Sammlung 1947, Nr. 3, S. 36. 
31 StA DT L 80 I a II I Nr. 28, Sonderakten Nr. 2. 
32 Rombeck-Jaschinski (wie Anm. II ), S. 248 ff. 
33 * 5. 9. 1899, t 19. 5. 1958, lippischer Sozialdemokrat, bis 1933 Präsident des lippischen Landtags, 

1945 Landrat des Kreises Detmold, Mitglied des lippischen Landtags, Mdß, stellv. SPD-Vorsitzen
der. 
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Konrad Petri34 vertreten. Sie wollten eine Art Nachfolgeinstitution für das Land Lippe und 
seine Hoheitsrechte schaffen und deshalb den Einfluß der Kreise so klein wie möglich hal
ten. Der geplante Zweckverband sollte nicht zum Instrument der Kreise werden dürfen und 
deshalb eine klare Zweckbindung erhalten. Darüber hinaus wären die derart begünstigten 
Kreise mit den anderen Kreisen des Landes nicht mehr vergleichbar gewesen- was natürlich 
auch für einen Großkreis Lippe gegolten hätte. Drake und Petri setzten sich auch dafür ein, 
daß der Verbandsvorsteher als staatlicher Beamter durch den Innenminister angestellt werden 
sollte; die Verbandsversammlung sollte lediglich das Vorschlagsrecht haben.35 

Das "Gesetz über den Landesverband Lippe"36 wurde vom Landtag am 5. November 1948 
verabschiedet. Es stellt einen Kompromiß zwischen den beiden erwähnten gegensätzlichen 
Positionen dar: § 2 enthält als Zweckbestimmung des Landesverbandes, mit dem ihm über
tragenen Vermögen "die kulturellen Belange und die Wohlfahrt der Bewohner im Bezirke 
des früheren Landes Lippe im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zu fördern". Damit hatten 
sich Drake und Petri durchgesetzt. Deren Position entspricht es auch, daß der Landesverband 
berechtigt sein sollte, "das frühere lippische Landeswappen als Dienstsiegel zu führen" (§ I) 
und damit die Tradition der lippischen Landeshoheit zu repräsentieren. § 4 entspricht dage
gen der Auffassung von Mellies: "Der Verbandsvorsteher wird von der Verbandsversamm
lung mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde angestellt." Auch § 17 begünstigt die lippischen 
Kreise mit der dort für den Fall einer Auflösung vorgesehenen Übertragung des Restver
mögens. Als 1973 im Zuge der Kreisreform tatsächlich ein Großkreis Lippe gebildet wurde, 
lebte die Diskussion um die Stellung des Landesverbandes zwar noch einmal auf, allerdings 
ohne Folgen.37 

Am selben Tag wurde auch das "Gesetz über die Vereinigung des Landes Lippe mit dem 
Land Nordrhein-Westfalen"38 verabschiedet. Es beruft sich in der Präambel ausdrücklich auf 
die "Punktationen" und überweist in § 4 das Domanialvermögen an den Landesverband als 
Gesamtrechtsnachfolger. Zum ersten Verbandsvorsteher wurde Heinrich Drake gewählt, zu 
seinem Stellvertreter Konrad Petri. 
Damit war eine für die Bewohner Lippes sehr vorteilhafte Regelung vereinbart worden. In 
Niedersachsen ist das bekanntlich seinerzeit so nicht gelungen. Die Vertreter des ehemaligen 
Landes Schaumburg-Lippe nutzten - teilweise erfolgreich - daher im November 1949 die 
erste sich bietende Gelegenheit, um in Hannover die Rückübertragung des Domanialver
mögens einzufordern und beriefen sich dabei ausdrücklich auf das Beispiel Lippe. Daran 
haben sich langwierige Auseinandersetzungen angeschlossen, bis die Eingliederung Schaum-

34 * 28. 9. 1885, t 26. 6. 1963. 
35 Zu den Beratungen der Lippe-Gesetze: Landtag Nordrhein-Westfalen. Drucksachen, I. ·Wahlperiode, 

S. 259 ff. (Nr. 11-537), S. 289 ff. (Nr. 11-644). Landtag Nordrhein-Westfalen, Erste Wahlperiode. Ste
nographischer Bericht über die 64.-68. Sitzung des Landtages Nordrhein-Westfalen am 3., 4. und 
5. November 1948. 

36 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 1949, S. 269. 
37 Kittel (wie Anm. 2), S. 348 ff. 
38 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 1949, S. 267. 
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burg-Lippes erst zwei Jahrzehnte später mit einer teilweisen Rückübertragung des Domanial
vermögens beendet werden konnte.39 

Auch die Ausführung der Abschnitte 4 und 5 der "Punktationen" sorgte für zählebigen, zu
weilen mit großer Heftigkeit ausgetragenen Streit. 
"4) Als Sitz der Verwaltung . . . [des] Regierungsbezirks wird Detmold in Aussicht genom

men. 
5) Vor der Berufung des Regierungspräsidenten . . . wird die Landesregierung . . . auch 

Verhandlungen mit den Exponenten des Volkswillens in Lippe führen." 
Nachdem Drake am 29. März 1947 zum Regierungspräsidenten ernannt worden war und die 
Landesregierung in Düsseldorf zugleich den Umzug offiziell beschlossen hatte, wurde dieser 
unverzüglich eingeleitet. Der Mindener Regierungspräsident Dr. Zenz protestierte heftig und 
beschwerte sich in Düsseldorf u. a. darüber, daß er an den Verhandlungen nicht beteiligt 
bzw. von diesen nicht einmal offiziell in Kenntnis gesetzt worden war. Zenz wurde 1947 in 
den Wartestand versetzt und zwei Jahre später endgültig pensioniert. 
Größte Probleme machte die Walmraumsituation in Detmold, die durch Beschlagnahmen 
noch verschärft wurde. Immer wieder bemühte sich Drake um die Freigabe beschlagnahmter 
Häuser. Hinzu kamen Pläne der in Minden ansässigen regionalen Militärregierung, zusam
men mit der Bezirksregierung nach Detmold überzusiedeln. Die Schwierigkeiten kulminier
ten schließlich im offenen Widerstand der Beamten der Kommunalabteilung, die sich im 
Mai 1948 tätlich zur Wehr setzten, so daß die Überführung dieser Abteilung unter Polizei
schutz erfolgen mußte.40 Danach ist es zu nennenswertem Widerstand nicht mehr gekommen, 
und Anfang 1949 war die Regierungsverlegung durchgeführt. 
Gegenüber seinen Gegnern in dieser Angelegenheit betonte Drake mehrfach, daß er die Ver
legung lediglich im Auftrag der Landesregierung durchführe - es ist jedoch unverkennbar, 
daß sie für ihn zur Prestigefrage geworden war. So ist auch die über das schon sonst für 
Drakes Handeln gewohnte Maß hinausgehende Energie zu verstehen, mit der er die Regie
rungsverlegung betrieben hat. 
Die Durchführung der "Punktationen" machte aber noch in anderem Zusammenhang erheb
liche Schwierigkeiten. Gemeint ist die dort vereinbarte Erhaltung der Gemeinschaftsschule 
als Regelschule.41 Dies kollidierte nämlich mit den schulpolitischen Bestimmungen der nord
rhein-westfalischen Landesverfassung von 1950, die in Artikel 12 den Erziehungsberechtig
ten die Wahl der Schulform zubilligte und die Errichtung von Bekenntnisschulen auf Antrag 
ermöglichte.42 Um den "Punktationen" zu entsprechen, wurde der Verfassung in Artikel 89 
die sog. "Lippe-Klausel" hinzugefügt, die allerdings auf Initiative von CDU und Zentrum in 
ihrer Geltung auf den Zeitraum "bis zur endgültigen Entscheidung über die ... Eingliede
rung" beschränkt wurde. Damit gelangte der Problemkomplex Volksabstimmung und - mit 
diesem verbunden - die Frage nach Vorläufigkeit oder Endgültigkeit der Eingliederung nach 
Nordrhein-Westfalen in die tagespolitische Diskussion. 

39 Ernst Böhme, Schaumburg-Lippe und die Gründung des Landes Niedersachsen, in: Huber! Höing 
(Hg.), Vom Ständestaat zur freiheitlich-demokratischen Republik (Schaumburger Studien, Heft 55), 
Meile 1995, S. 219-234, hier: S. 231 ff. 

40 StA DT D l Nr. 6359; StA DT D l Nr. 6360. 
4 1 StADT L 80 I a II l Nr. 28, Sonderakten Nr. 2, Abschnitt 9. 
42 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 1950, S. 128. 
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Diejenigen Kreise, die die Eingliederung nach Nordrhein-Westfalen ablehnten oder wenig
stens dessen Endgültigkeit anzweifelten oder aber direkt für Niedersachsen optierten, hatten 
sich inzwischen um Max Staercke43 zu einem "Ausschuß ftir die Vorbereitung eines Volks
entscheides über den Anschluß Lippes an die Nachbarländer Niedersachsen oder Nordrhein
Westfalen" zusammengeschlossen. Dieser Ausschuß agitierte - z. T. mit verdeckter Un
terstützung aus Hannover44 - gegen alles, was auf irgendeine Weise geeignet war, einer 
Volksabstimmung vorzugreifen. 
Die Behandlung der lippischen Schulfrage in den Verfassungsberatungen hatte das Vertrauen 
der Lipper in die Zuverlässigkeit der Düsseldorfer Landesregierung bei der Erfiillung der 
"Punktationen" nicht eben bestärkt, und als zusammen mit der Landtagswahl am 18. Juni 
1950 auch über die neue Landesverfassung abgestimmt wurde, stieß diese im lippischen Ge
biet bei etwa zwei Dritteln der Wähler auf Ablehnung, während sie im Landesdurchschnitt 
mit einfacher Mehrheit angenommen wurde. Aus derselben Haltung heraus war auch die 
Verweigerung der Eidesleistung auf die Landesverfassung durch viele lippische Lehrer moti
viert. Erst nach Androhung schärfster disziplinarischer Maßnahmen waren sie bis auf einen 
zur Ablegung des Diensteides bereit.45 

Eine Volksabstimmung über die Eingliederung Lippes nach Nordrhein-Westfalen, wie sie 
von der Militärregierung in der Verordnung Nr. 77 vorgesehen war, hat bekanntlich nicht 
stattgefunden. Nachdem der Artikel 29 GG, der die Möglichkeit territorialer Neugliederung 
auf der Grundlage von Volksabstimmungen vorsah, von den Alliierten zunächst suspendiert 
worden war, empfahl die Militärregierung, auch die lippische Abstimmung aufzuschieben. 
Die Landesregierung legte daraufhin den Termin in den Januar 1952 - also unmittelbar an 
das Ende der erwähnten, maximal fünfjährigen Übergangsfrist; sie erklärte außerdem das Er
gebnis dieser Abstimmung für rein informatorisch. An einer solchen Abstimmung war man 
auf lippischer Seite jedoch nicht interessiert, und es kam eine Vereinbarung zustande, daß 
statt dessen die Landesregierung eine verbindliche und zufriedenstellende Erklärung über die 
zukünftige Verwaltung der lippischen Landesteile abgeben werde - die Abstimmung solle 
dann ganz unterbleiben. Diese Regelung entsprach genau den Absichten Heinrich Drakes, 
der schon seit September 1948 auch öffentlich für eine solche Lösung eingetreten war, und 
auch der Landesregierung war dieses Verfahren nicht unlieb, da sie ftir die Volksabstimmung 
in Lippe ein ähnliches Resultat befürchten mußte, wie es sich bei der Verfassungsabstim
mung ergeben hatte. 
Ministerpräsident Arnold unterzeichnete die vorgesehene Erklärung am 22. Januar 1952 -
einen Tag nach Ablauf der Fünfjahresfrist Alle strittigen Punkte wurden geregelt bis auf die 
Schul frage. Da jedoch am Vortage mit der Übergangsfrist auch die Geltungsdauer der "Lip
pe-Klausel" der Verfassung abgelaufen war, galten nun die nordrhein-westfälischen Schulge
setze unmittelbar auch im Gebiet des ehemaligen Landes Lippe. Wichtigste Konsequenz war 
die nun auch hier gegebene Möglichkeit zur Errichtung von Bekenntnisschulen, und diese 
Möglichkeit wurde genutzt. Auf Antrag einer ausreichenden Zahl von Erziehungsberechtig-

43 * 5. 9. 1880, t 10. 7. 1959, 1919-1933 Mitglied des lippischen Landtags, Mitglied des lippischen 
Landespräsidiums, Buchhändler und Verleger der "Lippischen Landeszeitung". 

44 Nds. Hauptstaatsarchiv Hannover, VVP 17 Nr. 228. 
45 StA DT D I Nr. 2043. 
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ten waren in e1mgen lippischen Kommunen katholische Volksschulen einzurichten, was 
kaum noch zu verhindern war, seitdem 1954 das Bundesverfassungsgericht eine entsprechen
de Beschwerde abgewiesen und der nordrhein-westffilische Verfassungsgerichtshof der Lan
desregierung auf Antrag bestätigt hatte, daß die nordrhein-westfalischen Schulgesetze auch 
im ehemaligen Land Lippe uneingeschränkt gültig seien. Dennoch weigerte sich die Stadt 
Detmold, eine Bekenntnisschule einzurichten, so daß dies schließlich nur durch Anwendung 
kommunalaufsichtlicher Zwangsmittel durchruhrbar war.46 

Die definitive Entscheidung über Vorläufigkeit oder Endgültigkeit der Eingliederung nach 
Nordrhein-Westfalen traf am 28. Juli 1955 das Bundesverfassungsgericht. Dort hatten der 
Landesverband Lippe sowie die Kreise Detrnold und Lemgo die Feststellung beantragt, daß 
"ohne Durchfiihrung einer Volksabstimmung oder einer an ihre Stelle tretende Willensent
scheidung des ehemaligen Landes Lippe" eine endgültige Eingliederung gegen Grundgesetz, 
"Punktationen" und den Willen der Militärregierung verstoße und daß bis zur endgültigen 
Eingliederung die nordrhein-westfalischen Schulgesetze nicht gelten dürften. Das Gericht 
lehnte diesen Antrag ab. Es begründete seine Entscheidung u. a. damit, daß den "Punktatio
nen" nicht der Charakter eines Staatsvertrages zukomme, da sie keinem Parlament zur Zu
stimmung vorgelegt worden seien. Die "Punktationen" seien jedoch als politische Richtli
nien, als mehrfach bekräftigtes feierliches Versprechen der Landesregierung anzusehen, auf 
dessen Einlösung das ehemalige Land Lippe einen moralischen Anspruch habe. Die An
kündigung der Volksabstimmung in der Verordnung Nr. 77 wertete das Gericht als bloße po
litische Absichtserklärung der Besatzungsmacht ohne Rechtsverbindlichkeit und setzte daher 
den 21. Januar 1947 als Datum der endgültigen Eingliederung Lippes in das Land Nord
rhein-Westfalen fest. 
Auch wenn die "Punktationen" also weder Gesetzeskraft noch den Stellenwert eines Staats
vertrages haben, wirken sie als "politische Richtlinien" bis heute. Darauf ist etwa die Tatsa
che zurückzufiihren, daß der Regierungsbezirk Detmold - anders als Aachen - bisher alle 
Verwaltungsreformpläne überlebt hat.47 Über strittige Punkte wie die Schulpolitik, fiir die 
unter den damaligen kulturpolitischen Bedingungen keine einvernehmliche Lösung gefunden 
werden konnte, ist dagegen die spätere Entwicklung hinweggegangen. Mit den zwischen 
1946 und 1948 getroffenen vorteilhaften Regelungen - insbesondere mit der Errichtung des 
Landesverbandes Lippe - sind die Grundlagen geschaffen worden, die die Stellung Lippes in 
Nordrhein-Westfalen bis heute sichern. 

46 StADT D 106 Detmold Nr. 3189. 
47 Horst Romeyk, Die Verwaltung des Landes, in: Peter Hüttenherger (Hg.), Vierzig Jahre. Historische 

Entwicklungen und Perspektiven des Landes Nordrhein-Westfalen (Düsseldorfer Schriften zur Neu
eren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens, Bd. 17), Düsseldorf 1986, S. 49-
70, hier: S. 60. 
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